Fassung vom 06.04.2018

Geschaftsordnung des Burgervereins Wentorf bei Hamburg e.V.

§ 1 Geltungsbereich

Der Vorstand gibt sich gem. § 9 der Satzung zur Durchfuhrung seiner Geschafte diese Ge-
schaftsordnung.

Die Sitzungen des Vorstandes sind nicht 6ffentlich. Der Vorstand kann mit einfacher Mehrheit
Uber die Zulassung weiterer Personen zur Sitzung entscheiden.

§ 2 Zusammensetzung des Vorstandes
Vorstand besteht gem. § 8 der Satzung aus

- dem oder der 1. Vorsitzenden,

- dem oder der 2. Vorsitzenden,

- dem oder der Schriftflihrer(in),

- dem oder der Schatzmeister(in),

- dem oder der 1. Beisitzer(in), der/die zugleich Pressesprecher(in) des Vereins ist,
- dem oder der 2. Beisitzer(in), der/die Vertreter(in) des Schriftflhrers ist,

- dem oder der 3. Beisitzer(in), der/die Vertreter(in) des Schatzmeisters ist.

Der geschaftsfiihrende Vorstand besteht aus

dem oder der 1. Vorsitzenden,
dem oder der 2. Vorsitzenden,
dem oder der Schriftfihrer(in),
dem oder der Schatzmeister(in),

§ 3 Einberufung / Beschlussfahigkeit / Sitzungsleitung

Die Einberufung des Vorstandes erfolgt durch die/den Vorsitzende(n). Er/sie hat die Mitglieder
mindestens eine Woche vor dem Termin zu informieren und ihnen die vorgesehene Tagesord-
nung zu Ubermitteln. Bei Einverstandnis aller Vorstandsmitglieder kann die Einladungsfrist ver-
kirzt werden. Unter Benennung eines besonderen Grundes kann jedes Vorstandsmitglied die

Einberufung einer Sitzung verlangen.

Der Vorstand und der geschaftsfiihrende Vorstand sind bei ordnungsgemalfer Einladung be-
schlussfahig, wenn mehr als die Hélfte der ordentlichen Mitglieder anwesend ist.

Die Sitzungsleitung obliegt der/dem Vorsitzenden. Er/sie schlagt die Tagesordnung vor. Sie kann
durch die von den Sitzungsteilnehmern beantragten Punkte erganzt werden. Die Tagesord-
nungspunkte kommen in der beschlossenen Reihenfolge zur Beratung und Abstimmung. Be-
schlisse werden mit einfacher Mehrheit gefasst



§ 4 Protokollfiihrung

Uber Vorstandssitzungen ist ein Sitzungsprotokoll zu fertigen. Das Protokoll muss umfassen: Da-
tum und Uhrzeit der Versammlung, eine Namensliste der Teilnehmer, die Feststellung der Be-
schlussfahigkeit, die Tagesordnung, Antrage zur Tagesordnung, die Beschlisse unter Angabe
des Abstimmungsergebnisses. Auf Verlangen von Vorstandsmitgliedern missen abgegebene
Erklarungen in das Protokoll aufgenommen werden.

Das Sitzungsprotokoll ist vom der/dem Schriftflihrer(in) und dem/der Versammlungsleiter(in) zu
unterzeichnen.

Jedem Vorstandsmitglied ist eine Abschrift des Sitzungsprotokolls auszuhandigen.

Gegen den Inhalt des Protokolls kann jedes Vorstandsmitglied innerhalb von zwei Wochen nach
Zustellung schriftlich Einwendungen erheben. Uber Einwendungen wird in der néchsten Vor-
standssitzung entschieden. Sollte bis zum Ablauf der Frist keine Einwendungen erhoben wer-
den, gilt das Sitzungsprotokoll als genehmigt.

§ 5 Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand nimmt gem. § 9 der Satzung die Interessen des Vereins wahr. Zur Vertretung nach
aufden sind gem. § 8 der Satzung ausschlielich der 1. und 2. Vorsitzende berechtigt. Sie sind
einzelvertretungsbefugt. Der 2. Vorsitzende soll nur im Verhinderungsfall des 1. Vorsitzenden ta-
tig werden.

Dem geschéftsfiihrenden Vorstand obliegt gem. § 9 Abs. ¢ der Satzung die laufende Vereinsar-
beit im Rahmen der von der Mitgliederversammlung und dem Vorstand gefassten Beschlisse.

Die Arbeit der Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich. Eine Entschadigung fur deren ehrenamtli-
chen Tatigkeiten erfolgt nicht.

§ 6 Aufgaben der geschiftsfiihrenden Vorstandsmitglieder

Die / der erste und — im Verhinderungsfall — zweite Vorsitzende vertreten den Blrgerverein nach
aullen. Sie berufen die Mitgliederversammlung ein und erstatten ihr Bericht. Sie treffen im Na-
men des Blrgervereins Absprachen und Vertrage bzw. kiindigen sie.

Der / die Schriftflihrer(in) fuhrt in eigener Verantwortung die Protokolle des Vereins. Sie sind von
dem / der Protokollfiihrer(in) und von dem / der Vorsitzenden zu unterzeichnen. Die Protokolle
sollen innerhalb von zwei Wochen den Vorstandsmitgliedern ausgehandigt werden.

Der / die Schatzmeister(in) fuhrt das Kassenbuch und unterrichtet den Vorstand laufend Gber die
Finanzlage des Vereins. Er / sie legt den Revisoren auf deren Verlangen die Kassenunterlagen
vor und erarbeitet den Vorlagebericht fir die Mitgliederversammlung zur jahrlichen Entlastung
des Vorstandes.

Er / sie stellt nach den Vorgaben und den Beschlissen des Vorstandes den Haushaltsplan auf
und fertigt die Spendenbescheinigungen aus.



§ 7 Arbeitsgruppen

1. Der Birgerverein Wentorf bei Hamburg e.V. ist eine Korperschaft, die laut Satzung ausschliel3-
lich und unmittelbar gemeinnitzigen Zwecken dient.

2. Unter der Gesamtverantwortung des Vereins und seiner satzungsgemaflen Gremien bestehen

die Arbeitsgruppen
21 Blrgerverein,
2.2 Burgerzeitung ,Wentorf im Blick",
2.3 ADVENTorfer Markt,
2.4 Kunst, Handwerk und Kultur

die sich weitestgehend selbstandig und eigenverantwortlich diesen Teilbereichen verpflichtet
fuhlen und im Sinne der Satzung tatig werden. Alle ihre Unternehmungen, Veranstaltungen
pp. haben unter der Pramisse der Gemeinnutzigkeit zu erfolgen.

3 Die Arbeitsgruppen 2.2 bis 2.4 benennen jeweils eine Vertreterin/einen Vertreter, die/der die
Interessen der jeweiligen Arbeitsgruppe bei Bedarf vertritt und als assoziiertes — allerdings
nicht stimmberechtigtes - Mitglied dann an der Vorstandssitzung teilnimmt.

4  Die Arbeitsgruppenvorsitzenden sind berechtigt, im Rahmen ihres jeweiligen Budgets im Na-
men ihrer Teilorganisation in eigener Verantwortung zur Durchfiihrung ihres Arbeitsbereiches
kurzfristige finanzielle Verpflichtungen einzugehen. Dabei gilt, dass die ihnen zur Verfigung
stehenden Mittel ausschliel3lich fur satzungsgemale Zwecke verwendet werden dirfen.

Soweit erforderlich, haben die Leiter(innen) der Arbeitsgruppen dartiber Buch zu fihren
und dem Schatzmeister jahrlich eine Abrechnung tber ihre Einnahmen und Ausgaben vor-
zulegen.

Die auf dem Girokonto des Birgervereins eingehenden Betrage werden ausschlief3lich vom
Schatzmeister des Vereines verwaltet.

5. Der Schatzmeister fuhrt neben dem Haushaltsbuch auch Listen, die die jeweiligen Budgets
der Arbeitsgruppen enthalten. Die Arbeitsgruppen ihrerseits Gbermitteln dem Schatz-
meister zeitgerecht die fur diesen Zweck notwendigen Einzeldaten.

6. Die Arbeitsgruppen sind selbst dafir verantwortlich, dass bei ihrer Arbeit 6ffentliche und privat-
rechtliche Verpflichtungen beachtet und eingehalten werden, z.B. Vorschriften des Presserech-
tes, Vorschriften der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung, 6ffentliche und privatrechtliche Zah-
lungsverpflichtungen.

Beschlossen durch den Vorstand des Blrgervereins am 18.06.2025

Wolfgang Blandow Peter Voigtmann



Anlage zur Geschaftsordnung des Bilirgervereins

1.1

1.2

Weitere Hinweise fiir die Arbeitsgruppenarbeit

Abzufihrende Gebiihren

Bei Veranstaltungen in der Offentlichkeit, in denen musikalische Auffiinrungen stattfinden, sind regelma-
Rig sogenannte GEMA-Gebihren zu zahlen. Dartber hinaus sind ggf. auch Abgaben an die Kinstlersozi-
alkasse abzufiihren.

GEMA-Abgaben

Die Abkurzung ,GEMA® steht fir ,Gesellschaft fur musikalische Auffihrungs- und mechanische
Vervielfaltigungsrechte®. An diese Institution hat jeder, der Musik 6ffentlich nutzt bzw. fir die Nut-
zung verantwortlich ist, Nutzungsgebiihren zu zahlen. Zur Offentlichkeit gehort jeder, der nicht
mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in un-
korperlicher Form wahrnehmbar oder zuganglich gemacht wird, durch persénliche Beziehungen
verbunden ist. Ob eine Musikwiedergabe 6ffentlich ist, hangt also vom Personenkreis ab, der an
einer Veranstaltung mit Musikdarbietung teilnimmt.

Eine Musiknutzung muss grundsatzlich so rechtzeitig angemeldet werden, dass die GEMA noch
vor deren Durchfiihrung ihre Einwilligung erteilen kann. Die Anmeldung kann sowohl online, per
E-Mail, per Brief, per Fax oder telefonisch erfolgen. Zur Anmeldung im Vorfeld besteht geman §
42 Abs. 1 VGG eine gesetzliche Verpflichtung des Musiknutzers. Wenn man Rechte nutzen will,
sind diese - wie allgemein im Wirtschaftsleben Ublich - vorher zu erwerben.

Mit anderen Worten: Bei einer offentlichen Veranstaltung mit Musik ist ggf. eine Gebuhr an die
GEMA zu zahlen. Das gilt auch fiir Veranstaltungen ohne Eintrittsgeld.

GEMA-Service-Zeiten: Mo- Fr: 7-18 Uhr, Postanschrift: GEMA, 11506 Berlin, Tel.: +49 (0) 30
588 58 999, Fax: +49 (0) 30 212 92 795, E-Mail: kontakt@gema.de

Kinstlersozialabgabe

Alle Entgelte, die im Laufe eines Kalenderjahres an selbstandige Kunstler und Publizisten fir
kinstlerische oder publizistische Werke oder Leistungen gezahlt werden, gehéren zur Bemes-
sungsgrundlage der Kiinstlersozialabgabe. Dabei ist es unerheblich, ob die Klnstler / Publi-
zisten selbst nach dem Kinstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) versichert sind (§ 25 Abs. 1
Satz 1 KSVG). Die Kiinstlersozialabgabe ist vielmehr auch fir Entgelte an Kiinstler und Publizis-
ten zu zahlen, die nicht nach dem KSVG versichert sein konnen, weil sie z. B.

e nur nebenberuflich oder nicht berufsmafig (z. B. als Arbeithehmer, Beamte, Studenten, Pensi-
onare oder Rentner) flir den Abgabepflichtigen tatig werden oder

e nach den Vorschriften des KSVG versicherungsfrei bzw. nicht versicherungspflichtig sind oder

¢ ihren standigen Aufenthalt im Ausland haben bzw. im Ausland tatig sind.

Selbstandiger Kiinstler i. S. d. KSVG ist auch derjenige, der fir seine Tatigkeit ein Einzelunter-
nehmen angemeldet hat (Einzelkaufmann) oder im Rahmen einer Gesellschaft blrgerlichen

Rechts oder einer Partnerschaftsgesellschaft mit anderen zusammenarbeitet. Dabei ist die Be-
zeichnung des Unternehmens (z. B. “Creativ Team”, “Atelier fur Grafik” o. &.) vollig unerheblich

Die Arbeitsgruppen haben die falligen GEMA-Anmeldungen in eigener Verantwortung zu prifen
und durchzufiihren und die Gebuhrenrechnung dem Schatzmeister zum Zwecke der notwendi-
gen Uberweisung zuzustellen. Das gilt auch fiir die Honorare, die an die Kinstler ausgezanhit
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1.3

werden. Sie bilden die Grundlage fiir die falligen Zahlungen an die Kiinstlersozialkasse (Der an die
Kasse zu zahlende Abgabesatz fiir das Jahr 2017 betragt hier 4,8 %, fur 2018 wurde er auf 4,2 % festgelegt.)

Hinweise zum Thema Zuwendungsbescheinigungen / Spendenquittungen

Der Burgerverein Wentorf bei Hamburg ist eine Korperschaft, die ausschlief3lich und unmittelbar
gemeinntzigen Zwecken im Sinne des § 51 ff. AO dient. Ihre Aufgabe besteht in der Férderung
von Kunst und Kultur, der Heimatpflege und der Heimatkunde. Damit entspricht sie den in § 52
(2) Satz 1 Nr. 5 und 22 AO genannten Satzungszwecken und darf gem. Bescheid des Finanzam-
tes Lubeck Zuwendungsbestatigungen erteilen.

Unrichtige Zuwendungsbescheinigungen kdnnen zur Aberkennung der Gemeinnutzigkeit und
zum Entzug der Ausstellungsberechtigung flihren, deshalb ist peinlich genau auf den Gebrauch
der Spenden fir steuerbeglinstigte Zwecke zu achten.

Wer eine unrichtige Zuwendungsbestatigung ausstellt (Aussteller) oder veranlasst (Veranlasser),
dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestatigung angegebenen steuerbeglnstig-
ten Zwecken verwendet wird, haftet gegeniiber dem Finanzamt fir die entgangenen Steuern.
Dabei wird die entgangene Einkommen- oder Koérperschaftssteuer pauschal mit 15% der Zuwen-
dung angesetzt.

Die Ausstellerhaftung trifft grundsatzlich nur die Kérperschaft, da § 50 Abs. 1 EStDV ausdriicklich anord-
net, dass Zuwendungsbestatigungen vom Empfanger auszustellen sind. Da als Zuwendungsempfanger
nur die in § 10b Abs. 1 Satz 2 EStG genannten Einrichtungen in Betracht kommen, sind diese allein "Aus-
steller" der Zuwendungsbestatigungen (vgl. BFH-Urteil vom 24.04.2002, BStBI. Il 2003, 128). Gegeniber
einer naturlichen Person greift die Ausstellerhaftung allenfalls dann ein, wenn die Person auf3erhalb des
ihr zugewiesenen Wirkungskreises gehandelt hat.

Hinsichtlich der Veranlasserhaftung ist nach § 10b Abs. 4 Satz 4 EStG ebenfalls vorrangig die Kérper-
schaft in Haftung zu nehmen. Durch die Haftung soll ein Fehlverhalten des Empfangers der Zuwendung im
Zusammenhang mit der Spendenverwendung sanktioniert werden (vgl. auch BFH-Urteil vom 24.04.2002 ,
a.a.0.). Die fir den Zuwendungsempfanger handelnden natiirlichen Personen sind nur in Anspruch zu
nehmen, wenn die entgangene Steuer nicht nach § 47 AO erloschen ist und Vollstreckungsmafinahmen
gegen den Zuwendungsempfanger nicht erfolgreich sind.



	2. Die Sitzungen des Vorstandes sind nicht öffentlich. Der Vorstand kann mit einfacher Mehrheit über die Zulassung weiterer Personen zur Sitzung entscheiden.

